
 

Verletzung vorvertragliche Anzeigepflicht § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

Vorvertragliche Anzeigepflicht 
schuldhaft nicht schuldhaft verletzt

vorsätzlich 
 

fahrlässig 

grob leicht 

arglistig 
 

Anfechtung 
 

Rücktritt 
 

nicht 
angenommen 

Kündigung 
 

Rückwirkende Anpassung

der Versicherer hätte den Vertrag, wenn auch ggf. zu anderen Bedingungen,... 

Anpassung ab 
laufendem Jahr 

angenommennicht 
angenommen angenommen

Quelle: Versicherungsjournal – Extrablatt 1/2008    -    Erlaubnis zur Veröffentlichung liegt 
der Kanzlei Jani vor 

Leistungsfreiheit Leistungspflicht 

kausal nicht kausal 

für den eingetretenen Versicherungsfall

zusätzlich Versicherungsfall eingetreten 


